
Allgemeines zum Einstieg in die
Fragestellung

D ie Abschiebungshaft als Instru-
ment der Aufenthaltsbeendi-
gung kam erst ins Bewusstsein,

als Abschiebung Anfang der neunzi-
ger Jahre durch die stark angestiegene
Zahl von Asylbewerbern zum Mas-
senphänomen wurde. Im Jahre 1992
gab es 438191 Asylanträge gegenüber
103076 im Jahr 1989. Ausländer-
feindlichkeit entlud sich in Brandan-
schlägen wie Mölln und Solingen ge-
gen türkischstämmige Familien. Die
Zeitung mit den großen Buchstaben
nannte die Politiker »Versager«. Mit
Lichterketten sprachen sich viele
Menschen gegen Fremdenhass aus.
Diese Extremstimmung ließ die Par-
teien des Bundestages zusammen-
rücken. In einer interfraktionellen
Vereinbarung beschlossen sie ge-
meinsam in einer Sitzung auf dem
Bonner Petersberg die Änderung und
Klarstellung des Artikels 16 im
Grundgesetz und weitere Änderun-
gen im Asylverfahren. Die große Ko-
alition in dieser Frage war und ist
ohne Beispiel. Widerstand kam von
Zusammenschlüssen und Gruppie-
rungen in der Flüchtlingsarbeit. Der
dann sogenannte »Asylkompromiss«
trat am 1. Juli 1993 in Kraft. Beson-
ders auffällig waren die Drittstaatenre-
gelungen. Danach kann niemand in
Deutschland Asyl beantragen, der
durch ein sicheres Drittland gekom-
men ist. Deutschland ist von Dritt-
ländern umgeben. Daher sprachen
Kritiker von der faktischen Abschaf-
fung des Asylrechts.

Die Symptome der neuen Politik
hießen und heißen Abschiebung

und Abschiebungshaft. Die Zahl der
Abschiebungen von ehemaligen
Asylbewerbern stieg 1993 gegenüber
1991 um rund 442 Prozent an. Ende
1993 saßen in Schleswig-Holstein
129 Menschen in Abschiebungshaft
gegenüber 21 Ende 1991. Die Zahl
der Abschiebungshäftlinge stieg in
Schleswig-Holstein im Februar 1994
auf 174 an.

Im Mai dieses Jahres konnte der
Bundesinnenminister die niedrigste
Monatszahl neuer Asylanträge seit
sechzehn Jahren melden. Ob das als
Erfolg des Asylkompromisses gelten
kann, ist fraglich. Der Einwande-
rungsdruck der armen und gedemü-
tigten unter den Nachbarn ins ge-
lobte Land West-Europa bleibt groß.
Offenbar hat es sich jedoch herum-
gesprochen, dass der Asylantrag in
Deutschland nicht sehr erfolgver-
sprechend sein wird. Daher bahnt
sich die Not andere Wege. Die ausge-
feilte europäische Bürokratie tut sich
schwer mit Einzelschicksalen illegal,
d.h. ohne gültige Papiere reisender
Menschen. Das Wort »Zurückschie-
bung« kennzeichnet die Problema-
tik. Die »Clearing-Stellen« der jewei-
ligen Mitgliedsländer des Dubliner
Abkommens haben drei Monate
Zeit, zu prüfen, in welches Land ein
Abschiebungshäftling ›gehört‹. Das
kostet Zeit und Geld der bearbeiten-
den Länder, sowie die Nerven und
den Lebensmut der Betroffenen.

Das deutsche Zuwanderungsge-
setz und eine gemeinsame europäi-
sche Regelung der Zuwanderung
sind zur Vereinfachung bürokrati-
scher Abläufe dringend notwendig.
Die Probleme vieler (junger) Män-
ner auf der Suche nach Lebenschan-

cen und zum Teil auf der Flucht vor
ungerechten und chaotischen Zu-
ständen im Herkunftsland können
sie in der gegenwärtigen Form aber
nicht lösen. Die Hoffnung, Abschie-
bungshaft würde sich mit dem
Rückgang der Asylbewerberzahl er-
übrigen, erfüllte sich nicht. Abschie-
bungshaft wurde im Gegenteil zur
etablierten Einrichtung. Einige
Bundesländer schufen zusätzlich so-
genannte Ausreisezentren, in denen
sich ausreisepflichtige Personen auf-
halten müssen, ohne dass dafür ein
richterlicher Beschluß nötig wäre.

Die Abschiebungshafteinrich-
tung ist seit dem 17. Januar
2003 in Betrieb

Das Land Schleswig-Holstein nahm
im Januar 2003 die Abschiebungs-
hafteinrichtung (AHE) Rendsburg in
Betrieb. Dort stehen 56 Plätze für
männliche Abschiebungshäftlinge
zur Verfügung. In Lübeck sollen acht
Plätze für weibliche Abschiebungs-
häftlinge als Abteilung der Frauenan-
stalt in der dortigen JVA eingerichtet
werden. Diese Neueinrichtung löst
die Praxis ab, Abschiebungshaft in
den Justizvollzugsanstalten des Lan-
des zu vollziehen. Gegen diese Praxis
gab es rechtliche und menschrechtli-
che Bedenken verschiedener Art. Be-
sonders in den Augen der Betroffenen
ergab sich so eine zu große Nähe zum
Stichwort »Strafe«: Sie fühlten sich für
»illegalen Aufenthalt« oder Verweige-
rung der Ausreise durch Abschie-
bungshaft »bestraft«. Der Grund für
die Errichtung einer AHE lag jedoch
nicht in diesen Bedenken. Seit etwa

1997 wurde in Schleswig-Holstein
praktisch keine Abschiebungshaft
mehr vollzogen, weil die JVAen mit
Untersuchungs- und Strafgefangenen
schon überfüllt waren. Sie konnten
die Durchführung der ungeliebten
und störenden Abschiebungshaft ab-
lehnen. Sollte sie dennoch vollzogen
werden, musste das Land auf Plätze in
der Abschiebungshaftanstalt Ham-
burgs in Glasmoor oder gar in Eisen-
hüttenstadt zurückgreifen. Was für
Gegner der Abschiebungshaft als Ar-
gument dienen konnte, dass diese gar
nicht benötigt werde, erschien dem
politisch verantwortlichen Innenmi-
nisterium als unhaltbarer Zustand.
Ein Staat, der Anordnungen nicht
vollziehen kann, setzt Sicherheit und
Ordnung aufs Spiel – so könnte die
innenpolitische Denklogik zugespitzt
ausgedrückt werden. Die Wahl für die
AHE fiel auf die ehemalige Jugendar-
restanstalt in Rendsburg, ein dreige-
schossiges Gefängnisgebäude neben
dem Amtsgericht. Für die Durchfüh-
rung der Abschiebungshaft blieb der
Justizvollzug zuständig. Die Einrich-
tung wird nach dem politischen
Willen der Landesregierung als Teil-
anstalt der JVA Kiel geführt, obwohl
es in der Anstalt erhebliche Bedenken
gegen diese Angliederung und Aufga-
benstellung gab. Die Umbaukosten
beliefen sich auf zwei Millionen Euro.

Vorbereitung und 
Verabschiedung der Richtlinien

Bei der Vorbereitung der Richtlinien
für die Abschiebungshaft beteiligte
die Vollzugsabteilung des Justizmi-
nisteriums von Anfang an neben
den eigentlich Verantwortlichen den
Flüchtlingsrat, amnesty international,
den Flüchtlingsbeauftragten beim
Präsidenten des Schleswig-Holsteini-
schen Landtages sowie das Diakoni-
sche Werk. So sollte Transparenz und
Mitverantwortung geschaffen wer-
den. Folgende Grundsätze der Ge-
staltung von Abschiebungshaft ka-
men zum Einsatz:

Abschiebungshaft ist Zivilhaft
und deutlich von Strafhaft zu unter-
scheiden. Das erscheint um so
dringlicher, weil es außer dem Straf-
vollzugsgesetz keine rechtliche Ord-
nung für die Durchführung von
Haft gibt.
• Daher sind Abschiebungshäftlin-

gen nur Einschränkungen zuzu-
muten, die für den Haftzweck un-
vermeidlich sind. Dazu gehört die
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Abschiebungshafteinrichtung
in Rendsburg
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Seit dem 17. Januar 2003 betreibt Schleswig-Holstein eine Abschiebungshafteinrichtung in
Rendsburg. Sie war nach der Auffassung des Innenministeriums in Kiel notwendig, um
Sicherheit und Ordnung in Schleswig-Holstein aufrechterhalten zu können. Aufgrund der
Überfüllung der Justizvollzugsanstalten mit Untersuchungs- und Strafgefangenen wurde
im Lande selbst seit mehreren Jahren praktisch keine Abschiebungshaft vollzogen. Die
ersten Erfahrungen in Rendsburg lassen den Schluss zu, mit kritischem Personal und guter
Vorbereitung könne eine solche Einrichtung verantwortbar betrieben werden. Sie beant-
worten jedoch nicht die Frage, ob sie wirklich nötig ist. Die grundsätzliche Problematik
von Abschiebungshaft wird in dieser Darstellung nicht behandelt.
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Sicherung nach außen, aber
größtmögliche Offenheit nach in-
nen. Dies gilt jedenfalls so weit,
dass ein geordneter Vollzugsab-
lauf gewährleistet werden kann.

• Beratung ist zu gewährleisten so-
wohl durch das beteiligte Landes-
amt für Ausländerangelegenhei-
ten als auch durch Flüchtlings-
und andere Hilfsorganisationen.

• Besuchsregelungen sollen großzü-
gig gehandhabt werden.

• Ehrenamtliche Mitarbeit und ihre
Förderung ist wünschenswert.

• Freie Arztwahl anzubieten wurde
vor allem vom Flüchtlingsrat ge-
wünscht, erschien jedoch organi-
satorisch und rechtlich nicht
möglich.

• Bei der Beratung und Verabschie-
dung der Richtlinien und der
Hausordnung herrschte eine sehr
kritische Stimmung im Hinblick
auf das Instrument Abschiebungs-
haft vor.

Abschiebungshaft praktisch

• Von acht bis einundzwanzig Uhr
sind mit Ausnahme einer »Mit-
tagsstunde« die Zellentüren geöff-
net. Die Gefangenen können sich
im Haus und im Freistundenhof
bewegen. Befürchtungen, es wer-
de Reibereien oder gar Ausein-
andersetzungen mit kulturellem
oder religiösem Hintergrund ge-
ben, erwiesen sich bisher als un-
begründet. Im Gegenteil ist eine
Art »Solidarität« in der gegenseiti-
gen Wahrnehmung und Anerken-
nung der Not des anderen zu be-
obachten.

• Als besonders wichtig für die
Kommunikation der Abschie-
bungshäftlinge mit ihrer gewohn-
ten Außenwelt erwies sich eine
Kleinigkeit im Telefonverkehr:
Die Kosten werden dadurch nie-
drig gehalten, dass die Insassen
von außerhalb angerufen werden
können. Sicherheitsprobleme ha-
ben sich dadurch bisher nicht er-
geben.

• Jeder Abschiebungsgefangene kann
an drei Wochentagen sowie am
Wochenende Besuch empfangen,
so lange Platz vorhanden ist. In den
ersten sechs Monaten kamen rund
600 Besucher in die Anstalt.

• Die ärztliche Versorgung wird
durch einen Vertragsarzt sicherge-
stellt. Zahn-, Facharzt- und Kran-
kenhausbehandlung außerhalb

der Anstalt sind organisatorisch
möglich und werden genutzt.

• Neben den regelmäßigen Sprech-
stunden der Landesausländerbe-
hörde wurde eine halbe Stelle für
externe Sozialberatung einge-
richtet.

• Im Stab der AHE arbeiten neben
Leitung und Verwaltung zehn
Vollzugsbeamten und 12 Mitarbei-
ter eines privaten Sicherheitsdien-
stes. Letztere wurde knapp vier
Monate lange theoretisch und
praktisch auf ihre
Aufgabe vorberei-
tet. Zum Stab ge-
hört auch eine So-
zialpädagogin für
die weitere persön-
liche Betreuung.
Die Zusammenar-
beit zwischen Be-
amten und Sicher-
heitsdienst verläuft
nach bisherigen Er-
fahrungen trotz der
erheblichen Unter-
schiede im Ein-
kommensniveau
nicht nur reibungs-
los, sondern gut.
Anfängliche Unsi-
cherheiten in Auf-
gabenverteilung
und Zuständigkeit
wurden schon nach
vier Wochen über-
wunden.

• Für seelsorgerliche Angebote ist
die ev. Seelsorge aus der Justizvoll-
zugsanstalt Kiel zuständig. In Zu-
sammenarbeit mit der Kirchenge-
meinde, auf deren Gebiet die Ein-
richtung liegt, wird dieses als
Gewinnung, Einführung und Be-
gleitung von derzeit zehn ehren-
amtlichen MitarbeiterInnen wahr-
genommen. Weitere Aufgaben be-
stehen in der Beteiligung an der
Ausbildung der Mitarbeiter und in
einem begleitenden Angebot un-
regelmäßiger Mitarbeiterbespre-
chungen.

• Ehrenamtliche Mitarbeit erfolgt
in Form derzeit in Form eines wö-
chentlichen Treffens mit allen In-
sassen der Anstalt, bei dem ge-
meinsame Gespräche im Mittel-
punkt stehen. Zusätzlich kommt
es zu Einzelbetreuungen.

• Den Landesbeirat für die Durch-
führung der Abschiebungshaft in
Schleswig-Holstein bilden Vertre-
terInnen aus Kirche, Flüchtligsar-
beit und Politik.

• Verfahrensberatung durch amnes-
ty international und den Flücht-
lingsrat ist jederzeit möglich.

Insassen – Verweildauer

Vom 17. Januar bis 16. Juli 2003
(Stichtag) wurden in der AHE
Rendsburg 217 Männer aufgenom-
men. Am Stichtag betrug die Ver-
weildauer der 36 Insassen zwischen
3 und 128 Tagen, im Durchschnitt

36,25 Tage. Werden die beiden In-
sassen mit der längsten Zeit der Sta-
tistik entnommen, ergibt sich eine
Verweildauer von 31,6 Tagen. Der
Antrag auf Abschiebungshaft kam
in 19 Fällen vom Bundesgrenz-
schutz. Die Insassen kamen aus 19
Ländern von Brasilien bis Vietnam,
darunter fünf aus der Türkei und
vier aus Bosnien-Herzegowina.

Die durchschnittliche Verweil-
dauer der bis zum Stichtag entlasse-
nen 181 Häftlinge betrug 25,9 Tage
bei einer Haftzeit zwischen 1 und
107 Tagen. 45,9 Prozent erlebten
ihre Entlassung als Abschiebung in
ihr Herkunftsland, worunter 2,8
Prozent (fünf Personen) bereits eine
gescheiterte Abschiebung aus der
AHE hinter sich hatten. 38,1 Pro-
zent wurden in ein Drittland zu-
rückgeschoben, 7,7 Prozent in ande-
re Anstalten verlegt und 8,3 Prozent
entlassen. Unter den beteiligten
Ländern liegen Jugoslawien mit
19,3 Prozent und die Türkei mit
13,8 Prozent vor dem Irak mit 9,4
Prozent an der Spitze. Die Iraker

wurden ausnahmslos in Drittländer
gebracht, von den Jugoslawen
immerhin rund 30 Prozent. Unter
den bisher angefallenen 36 Her-
kunftsländern kamen 20 für die Ab-
schiebung offenbar nicht in Be-
tracht, vor allem durch die Drittlän-
derregelung. (S. Tabelle 1). In 94
Fällen hat der Bundesgrenzschutz
die Inhaftierung beantragt.

Die Zahl der Abschiebungshäft-
linge, die bereits eine oder mehrere
Abschiebungen hinter sich haben,

ist bisher nicht gesondert erfasst
worden. Nach meiner privaten
Schätzung betrifft dies mindestens
ein Drittel.

Die genannten Zahlen umfassen
das erste halbe Jahr seit der Inbe-
triebnahme der AHE. Daher sind die
Ergebnisse mit Vorsicht zu interpre-
tieren. Sie deuten einen Trend an. In
84 Fällen (46,4 Prozent) diente die
Abschiebungshaft nicht der eigent-
lichen Abschiebung. Nimmt man
die 14 Fällen von Weiterverlegung
in andere Einrichtungen dazu,
wächst der Prozentsatz auf 53 an. In
rund der Hälfte der Fälle wäre jeden-
falls diese Abschiebungshaft nicht
zwingend nötig gewesen. Hier han-
delt es sich lediglich um verwickelte
Verfahren unter europäischen Staa-
ten im Bereich der Abkommen von
Schengen und Dublin (s. Einlei-
tung). Bei den Entlassungen, deren
Prozentsatz im übrigen früheren Be-
rechnungen aus den neunziger Jah-
ren ziemlich genau entspricht,1 war
die Unmöglichkeit der Abschiebung
– eine Voraussetzung der Abschie-
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bungshaft nach § 57 AuslG – relativ
leicht zu erkennen. Bei den Verle-
gungen hätte man sich die Aufnah-
me in dieser Einrichtung ersparen
können. Immerhin die Hälfte der
Verlegungen führte in Justizvoll-
zugsanstalten. Mit der Möglichkeit
der Inhaftierung und Unterbrin-
gung in der AHE sind Möglichkeiten
geschaffen worden, deren Fehlen
kein Sicherheitsproblem darstellte,
deren Vorhandensein jedoch einen
langwierigen bürokratischen und
rechtlichen Aufwand erst etabliert.

Persönliches Erleben:
»Wir sind Opfer«

Die meisten Abschiebungshäftlinge
erleben ihre Haft als Katastrophe. In
einer »albanischen Zelle« hing einer
der Zeitungsartikel über die Abschie-
bungshaftanstalt an der Wand. Ne-
ben der Überschrift stand auf alba-
nisch: »Wir sind Opfer!« Es ist
schwer begreiflich zu machen und
zu begreifen, dass ein Grenzübertritt
aus Schweden oder Dänemark nach
Deutschland ohne Papiere derartig
heftige und einschneidende Folgen
nach sich zieht. Vielleicht ist dieser
Grenzübertritt vorher schon mehr-
mals gelungen. Einige der Betroffe-
nen befanden sich sogar auf der
Rückreise in das Land, in dem sie
Asyl beantragt oder erhalten haben
und wurden noch vor der Grenze
auf der Straße oder in der Bahn kon-
trolliert und verhaftet. Wo nach ge-
sundem Menschenverstand ein An-
ruf bei der zuständigen Behörde des
Nachbarlandes den Fall aufklären
könnte, dauert die formale Antwort
über die Dublin-clearing-Stellen Wo-
chen bis Monate. Das Dubliner Ab-
kommen räumt dem »Drittland«
eine dreimonatige Frist bis zur Ant-
wort ein. Zwei Männer, die auf ihre
Zurückschiebung nach Dänemark
warten, wären wohl erbost darüber,
dass sie kurz vor der Grenze bei der
Rückreise festgenommen worden
seien. Im übrigen aber sei ihnen das
Verfahren bekannt – dafür benutz-
ten sie für sich selbst den deutschen
Ausdruck »Wiederholungstäter«.

Wenn Familien durch die Ab-
schiebungshaft des Familienvaters
getrennt werden, empfinden das
alle Beteiligten als besonders nieder-
schmetternd. In einem Fall führte
eine Selbstverletzung eines derma-
ßen betroffenen Familienvaters zu
einem Hungerstreik.

Hungerstreik

Alle Insassen der Ein-
richtung erklärten
nach dem Vorfall ge-
meinsam ihren Eintritt
in einen Hungerstreik.
Durch ein Gespräch,
bei dem sie ihre Forde-
rungen vortragen
konnten, ließen sie sich
nach einem Tag be-
wegen, diesen abzubre-
chen. Die Erklärung
lautete: »Der Streik
richtet sich nicht gegen
die Bediensteten der
Einrichtung. Sie sind
unsere Freunde. Wir
möchten auf die über-
mäßig lange Verfah-
rensdauer und die Tren-
nung von unseren Fa-
milien aufmerksam
machen.« Durch das
ernsthafte Versprechen,
diese Forderungen ins
Gespräch zu bringen,
beruhigten sich die ein-
gesperrten Männer.

Als Haftgründe wer-
den häufig doppelte,
mehrfache oder unge-
klärte Identitäten an-
gegeben. Erschwerend
kommt hinzu, dass dies
als Verhinderung der
Abschiebung angese-
hen werden kann und
nach § 57 II, 5. AuslG
zu den Haftgründen ge-
hört. Wer nur eine Asyl-
karte aus Skandinavien
mit sich führt, gilt als il-
legal, da ohne gültiges
Reisedokument. In diesem Fall ist er
vollziehbar ausreisepflichtig und
seine Ausreise muss mangels Doku-
ment überwacht werden. Auch das
ist nach §57 II, 1. AuslG ein Haft-
grund.

Sicherstellung von Bargeld

Ein weiteres Problem, das in Gesprä-
chen eine erhebliche Rolle spielt, ist
die Möglichkeit der Ämter, vorhan-
denes Bargeld als Sicherheitsleistung
für die Abschiebung einzuziehen.
Dass man für seine Abschiebung
auch noch bezahlen soll, obwohl
doch die Rückkehr ins Dritt- oder
Herkunftsland mit eigenen Mitteln
ein vielfaches billiger wäre, erbost

die Betroffenen. Mit den vorhande-
nen Barmitteln kann die Abschie-
bung oft nicht annähernd beglichen
werden, sie fehlen aber in der Haft
oder als kleines Anfangsguthaben
nach der Abschiebung. Viele fühlen
sich durch die Methode, mittels ei-
nes Stück Papiers praktisch enteig-
net zu werden, an ungute Zwangs-
zustände erinnert. Da hilft auch der
Hinweis auf die gegebene Gesetzmä-
ßigkeit des Verwaltungsverfahrens
wenig. Zudem, das ist den meisten
bekannt, erhöhen die Abschie-
bungskosten die legalen Wiederein-
reisehindernisse dadurch, dass vor
einer Genehmigung der Wiederein-
reise diese zu bezahlen sind.

In relativ wenigen Fällen formu-
lieren Insassen im Hinblick auf ihre

Abschiebung die Furcht, bei ihrer
Rückkehr politischer Verfolgung
ausgesetzt zu sein. Das kam bisher
bei Zielländern wie Togo, Syrien,
Irak und Algerien vor. Hier war von
ungerechtfertigter Haft, oder gar der
Erwartung von Folter die Rede. Ein
Algerier sprach von der Furcht, als
ehemaliger Polizist gleich nach der
Ankunft gefoltert und dann auch
getötet zu werden, weil er selbst bei
den Auseinandersetzungen in den
neunziger Jahren – allerdings auf-
tragsbedingt – getötet habe. Bei den
anderen dominiert die Befürchtung,
durch Zurückweisung aus den Län-
dern, denen es gut geht, wieder in
die bekannte Spirale von Arbeitslo-
sigkeit, Chancenlosigkeit, Gewalt
und Aussichtslosigkeit zu geraten.
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Entlassungsgrund: Abschiebung
Herkunftsland

Zurückschiebung
Drittland

Verlegung Entlassung in
Deutschland

Herkunftsland

Afghanistan 0 2 0 0 1,10%

Albanien 7 4 1 1 7,18%

Algerien 4 4 3 2 7,18%

Armenien 1 0 0 0 0,55%

Ägypten 0 0 1 2 1,66%

Äthiopien 0 1 0 0 0,55%

Aserbaidschan 1 0 3 0 21,21%

Bangladesch 0 1 0 0 0,55%

Bosnien-Herzegowina 0 2 0 0 1,10%

Ecuador 2 0 0 0 1,10%

Ghana 0 2 0 0 1,10%

Georgien 2 1 2 0 2,76%

Indien 0 1 0 1 1,10%

Irak 0 17 0 0 9,39%

Jordanien 0 1 0 0 0,55%

Jugoslawien 22 10 1 2 19,34%

Kongo 0 1 0 0 0,55%

Libanon 0 5 1 0 3,31%

Liberia 0 1 0 0 0,55%

Litauen 1 0 0 0 0,55%

Marokko 0 1 0 0 0,55%

Mazedonien 3 1 0 1 2,76%

Moldawien 1 0 0 0 0,55%

Nepal 0 0 1 0 0,55%

Niger 0 1 0 0 0,55%

Polen 3 0 0 0 1,66%

Rumänien 5 1 0 0 3,31%

Russland 1 3 0 2 3,31%

Senegal 0 1 0 0 0,55%

Serbien Montenegro 8 1 0 0 4,97%

Somalia 0 3 0 1 2,21%

Syrien 1 0 0 0 0,55%

Tunesien 0 1 0 0 0,55%

Türkei 21 3 1 0 13,81%

Usbekistan 0 0 0 1 0,55%

Vietnam 0 0 0 2 1,10%

Summe 83 69 14 15 181

Tabelle 12: Abschiebungshafteinrichtung Rendsburg
Entlassene Abschiebungsgefangene der vom 17.01. bis zum 16.07.03
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Besonders brisant schildern Abzu-
schiebende aus dem Kosovo oder
anderen Teilen der ehemaligen ju-
goslawischen Republik die dortige
Lage. So erzählte ein Familienvater
aus dem Kosovo, die Familie mit
drei Kindern müsse mal auf dem
Bahnhof, mal bei Bekannten zu
zehnt in einem Zimmer, mal im
Freien übernachten. Selbst Hilfsor-
ganisationen könnten ihnen vor
Ort nicht richtig beistehen, dass
etwa die beiden größeren Kinder re-
gelmäßig zu Schule gingen. Deshalb
sei er mit seiner Familie nach der er-
sten Rückführung das Risiko einer
Rückkehr eingegangen.

Sprachprobleme

Sprachprobleme werden im täg-
lichen Umgang relativ leicht gelöst.
Immer kann einer der Häftlinge das
Nötigste übersetzen. Nur bei Fein-
heiten und Exaktformulierungen
sind Dolmetscher notwendig. For-
melle und informelle Übersetzerlis-
ten sind inzwischen erstellt und der
schnelle Zugriff ist möglich. Die be-
sten Gesprächsergebnisse erzielen
Zuwanderer aus den Ländern, aus
denen die Abschiebungshäftlinge
kommen, weil sie in muttersprachli-
che Kommunikation eintreten kön-
nen und nicht dem taktischen Kal-
kül unterliegen, das bei amtlicher
Übersetzung sofort auftritt. Die
Kommunikationssituation entschei-
det sich nicht an Sprachkenntnis-
sen, sondern am Kommunikations-
inhalt. Gegenüber dem Amt wird je-
der Mensch versuchen, das für ihn
Vorteilhafte darzustellen, während
im persönlichen Gespräch eigene
Einschätzungen und Erfahrungen
eher unverstellt dominieren. Hier
liegt die große Chance ehrenamt-
licher Mitarbeit. Unverstellte Kom-
munikation ermöglicht vereinzelt
auch neue sachliche Blickwinkel.

Martin Hagenmaier ist seit zehn Jahren
Gefängnispastor in Kiel und seither
auch mit dem Phänomen der Abschie-
bungshaft befasst.

Anmerkungen:

1 Veröffentlicht in: Hagenmaier,
Martin, Abschiebung und kein
Ende?, TBT Verlag 2. Aufl. 1977, 60.

2 Die Daten wurden freundlicher Wei-
se durch die Verwaltung der AHE
Rendsburg zur Verfügung gestellt
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Entweichungen aus dem offenen
Strafvollzug, Nichtrückkehr von
Ausgängen, Straftaten während

des Hafturlaubs – dies sind (relativ
zur Häufigkeit der Lockerungsge-
währung) sehr seltene Ereignisse.
Aber sie veranlassen die Medien oft
zu skandalisierender Berichterstat-
tung und sorgen dann zu einer
Beunruhigung der Öffentlichkeit.
Vollzugsanstalten und die für sie po-
litisch Verantwortlichen versuchen
daher, durch Begutachtung der In-
haftierten durch Experten, das Risiko
erneuter gravierender Straftaten ab-
zuschätzen. Dabei greift man auf
Routinen zurück, die ohnehin durch
das »Gesetz zur Bekämpfung von Se-
xualdelikten und anderen gefährli-
chen Straftaten« vom 26.1.1998 bei
der Strafrestaussetzung erzwungen
worden sind. (vgl. kritisch hierzu
z.B. Meier, 1999; Schüler-Sprin-
gorum, 2000; Wischka, 2001). Im
folgenden sollen Routinen darge-
stellt werden, die sich in Niedersach-
sen als Folge einer Nichtrückkehr
von einem Ausgang durch einen
sicherungsverwahrten Gefangenen

eingespielt haben. Anschließend
wird ein Überblick über Qualitäts-
standards der Prognosebegutach-
tung gegeben.

Veränderung der Gutachten-
praxis bei Vollzugslockerungen
in Niedersachsen

Ende des Jahres 2002 wurde eine
Ausführungsvorschrift (NAV) zu § 11
StVollzG dahingehend erweitert,
dass für Gefangene, die wegen eines
Sexual-, Mord- oder Totschlagsde-
likts (nach den §§ 174 bis 180, 182,
211, 212 oder 323a1 StGB) verurteilt
sind, vor der Erstgewährung von
Lockerungen (Ausführungen, Aus-
gänge, Freigang) und Urlaub bzw.
vor der Verlegung in den offenen
Vollzug neben einem vollzugsinter-
nen Gutachten bzw. einer vollzugsin-
ternen gutachtlichen Stellungnah-
me2 ein vollzugsexternes Gutachten
anzufordern ist (am 23.12.2002).
Das interne Gutachten bzw. die gut-
achtliche Stellungnahme ist von ei-
ner Anstaltspsychologin/einem An-

staltspsychologen zu erstellen, die
bzw. der nicht mit der Behandlung
des Gefangenen befasst war; das
externe Gutachten ist von einer
Psychiaterin/einem Psychiater zu
erstatten3. Gefangene ohne Locke-
rungen können ohne externe Be-
gutachtung innerhalb von drei Mo-
naten vor Strafende begleitete
Ausgänge erhalten.

Da die bis dahin bestehende NAV
lediglich eine (interne) gutachtliche
Stellungnahme verlangte, ist mit
dieser Neuregelung der Vorberei-
tungsaufwand für Lockerungen bei
den entsprechenden Tätergruppen
enorm gestiegen, auch wenn das ex-
terne Gutachten nur dann in Auf-
trag gegeben wird, wenn das interne
die Lockerungsmaßnahme befür-
wortet und dann für weitergehende
Lockerungsstufen kein erneutes ex-
ternes Gutachten nötig ist, wenn
das erste bereits eine (bedingte) gün-
stige Prognose für die weitere Öff-
nung des Vollzuges stellt.

Das berechtigte Ziel, für mehr Si-
cherheit durch intensivere Diagno-
stik zu sorgen, bleibt nicht ohne

Begutachtung bei
Lockerungsentscheidungen

Stefan Suhling

Es war zu erwarten, dass die Verschärfung der Anforderungen bei vorzeitiger Entlassung aus dem
Strafvollzug durch das »Gesetz zur Bekämpfung von Sexualdelikten und anderen gefährlichen
Straftaten« vom 26.1.1998 folgenreich sein würde. Aber wie folgenreich die Änderung des § 57
StGB für die Vollzugswirklichkeit in Deutschland war, kann man erst jetzt abschätzen, seit nämlich
die Länder ihre jeweiligen Routinen gebildet haben. Sie gehen – verkürzt – dahin, bei der in dieser
Bestimmung abstrakt als potentiell »gefährlich« einzustufenden Klientel der »Sexual- und Gewalt-
täter« bei jeder Lockerung Gutachten anzufordern. Durch diese Maßnahmen ist nach ersten Praxi-
serkenntnissen sowohl die Wahrscheinlichkeit gesunken, dass diese Gefangenen Vollzugslockerun-
gen und Urlaub erhalten als auch ihre Chancen auf Aussetzung des Strafrestes. In Extremfällen
kann es sogar zu einer Entlassung eines Vollverbüßers in die Wohnungslosigkeit kommen, nämlich
dann, wenn er entweder das angebotene Übergangswohnheim ablehnt oder dort, was verständli-
che Gründe haben kann, Probleme bekommt und in die Obdachlosigkeit ausweicht. Zwar ist der
Grund für die neuen Regelungen, die aktionistisch anmuten, aus der Perspektive von betroffenen
Landespolitiker und Politikerinnen, nachvollziehbar, da sie zurecht schlechte Schlagzeilen fürchten.
Aber es ist zu bezweifeln, dass die Politik die Folgen ihres Tuns wirklich bedacht hat. Sie überfrach-
tet nämlich den Strafvollzug mit Folgeproblemen, die das erkennende Gericht sehr viel besser hät-
te antizipieren können und sie schafft einen »Verschleiß« der ohnehin seltenen qualifizierten Gut-
achter mit Vollzugsprognosen, statt vor der Verurteilung die Wahl der angemessenen Sanktionen
gutachterlich abzuklären. Im folgenden soll ein Beitrag aus Niedersachsen zeigen, wie sich in der
dortigen Praxis die veränderte mediale Bedeutung von Rückfällen auswirkt.
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